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Bericht 
des Haushaltsausschusses (8. Ausschuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
— Drucksachen 11/4571, 11/5384 — 

Entwurf eines Gesetzes über den Beruf der Orthoptistin und des Orthoptisten 
(Orthoptistengesetz — OrthoptG) 

Bericht der Abgeordneten Kalb, Frau Dr. Wegner, Zywietz und Frau Vennegerts 

Der Gesetzentwurf beabsichtigt, die geltenden lan-
desrechtlichen Bestimmungen über Ausbildung, Prü-
fung und staatliche Anerkennung von Orthoptisten 
abzulösen und die Ausbildung und Zulassung zu die-
sem Beruf bundeseinheitlich zu regeln. 

Durch die Verlängerung der Ausbildung können 
Mehrkosten für die Förderung nach dem Bundesaus-
bildungsförderungsgesetz entstehen, die auf insge-
samt weniger als 200 000 DM geschätzt werden. Der 
Bundesanteil beträgt rund 130 000 DM. 

Die Mehraufwendungen des Bundes können aus den 
bei Kapitel 31 03 Titelgruppe 01 — Bundesausbil

-dungsförderungsgesetz — veranschlagten Mitteln er-
wirtschaftet werden. 

Den Ländern entstehen neben ihren Anteilen an den 
genannten Mehrkosten für Förderungen nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz Mehraufwen-
dungen für die verlängerte Ausbildung soweit sie Trä-
ger von Schulen für Orthoptisten sind. 

Der Gesetzentwurf ist mit der Haushaltslage des Bun-
des vereinbar. 

Dieser Bericht beruht auf der vom federführenden 
Ausschuß für Jugend, Familie, Frauen und Gesund-
heit vorgelegten Beschlußempfehlung. 

Bonn, den 18. Oktober 1989 

Der Haushaltsausschuß 

Walther 

Vorsitzender 

Kalb Frau Dr. Wegner 

Berichterstatter 

Zywietz Frau Vennegerts 




